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1. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Fi.ìr den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Crundsätzen ordnungs-

gemäßer Berufsausubung unter Beachtung der einschlàgigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (StBerG, BOStB) ausgeführt.
(2) Dem Steuerberater sind die benötigten Unterlagen und Aufklärungen vollstàndig zu geben. Die Prùfung der Richtigkeit, Vollständigkeii und Ordnungsmãßigkeit

der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist. Der Steuerbe-
rater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Crunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten fest-
stellt, ist er verpflichiet, darauf hinzuweisen.

(3) Der Auftrag stellt keine Vollmacht fûr die Vertretung vor Behôrden, Cerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. lst wegen der Abwesenheit
des Auftraggebers eine Abstìmmung mit dìesem úber die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu
fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspfìicht
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Cesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit derAusfùhrung des Auftrags zur Kenntnis ge-

langen, Stillschweigen zu bev'rahren. es sei denn, dass der Arrftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung enttrindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht
auch nach Beendigung des Vertragsverhàltnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch fúr die tulitarbejter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht l¡esteht nicht, soweit dìe Offenlegung zur Wahrung berechtigter lnteressen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater
ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflìchtversicherung zur lnformatìon
und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Cesetzlìche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach $ 102 AO, ! 53 StPO, ç 381 ZPO bleiben unberührt.
(4) Der Steuerberater ist berechti$, personenbezogene Daten des Auftraggebers und dessen Miiarbeitern im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und

in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur welteren Auftragsdatenverarbeitung zu iìbertragen.
(5) Der Steuerberater darf Berichte, Cutachten und sonstige schriftliche Âußerungen ùber die Ergebnisse seiner Tätigkeit Driiten nur mit EinwilligLrng des Auftrag-

gebers aushändigen. Darüber hjnaus besteht keine Verschwiegenheitspflicht, sor,veit dies zur Durchführung eìnes Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steu-
erberaters erforderlich ist und die insoweit iätigen Personen ihrerseits ùber ihreVerschr¡¡iegenheiispflicht belehrt v,rorden sind. DerAuftraggeber erklärt sich da-
mit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht Ìn seine -vom Steuerberater abgelegte und gefùhrte - Handakte genommen wird.

(6) Der Steuerberater hat beim Versand bzw. der Úbermittlung von Unterlagen, Dokunrenten, ArbeitsergebnÍssen etc. auf Papier oder in elektronischer Form die Ver
schwiegenheitsverpflichtung zu beachten. DerAuftraggeber steìlt selnerseits sicher, ciass er als Ernpfânger ebenfalls alle Sicherungsmaßnahmen beachtet, dass
die ihm zugeleiteten Papiere oder Dateien nur den hierfür zuständigen Stellen zugehen. Dies gilt insbesondere auch fur den Fax- und E-Mail-Verkehr. Zum Schutz
der überlassenen Dokumente und Dateien sind die entsprechenden technischen und organìsatorischen Maßnahmen zu treffen. Sollten besondere ùber das nor-
male Maß hinausgehende Vorkehrungen getroffen werden mrissen, so ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über die Beachtung zusãtzlicher sicher
heitsrelevanter Maßnahmen zu treffen, insbesondere ob im E-Marl-Verkehr eine Verschlùsselung vorgenomnren werden n¡uss.

3. Mitwirkung Dritter
(1) Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausfùhrung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige DrÍtte sowie datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen. Bei der

Heranziehung von fachkundigert Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen hat cler Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese sich zur Verschrviegenheit
entsprecbend Nr. 2 Abs, 1, verpflichten.

(2) Der 5teuerberater ist berechtÍgt, allgemeinen Vertretern (! 69 StBerC) solvie Praxistreuhândern ($ 71 StBerC) im Falle ihrer Bestellung Einsichtnahme in die Hand-
akten i.S.d. ! 66 Abs. 2 StBerC zu verschaffen.

(3) Der Steuerberater ist berechtigt, in ErfüllLrng seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz, einen Beauftragten fùr clen Datenschutz zu bestellen. Sofern
der Beauftragte fùr den Datenschutz nicht bereits nach Nr.2 Abs.1 S. 3 derVerschwiegenheiispflicht unterìiegt, hat der SteLrerberaterdafûr Sorge zu tragen, dass
der Beauftragte fur den Datenschutz sich mit Aufnahme seinerTätigkeii aufdas Datengeheimnis verpflichtet.

4. Mängelbeseitigung
(1)DerAuftraggeberhatAnspruchaufBeseitigungetwaìgerMângel.DemSteuert¡erateristCelegenheitzurNachbesserungzugeben.DerAuftraggeberhatdasRecht

-wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag im Sinne der $! 611,675 BCB handelt - die Nachbesserung durch den Steuerberater abzuleh-
nen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats durch einen anderen Steuerirerater fest'
gestellt wird.

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend genrachten Mängel nicht ìnnerhalb einer angemessenen Frjst oder lehnl
traggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw.

: er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auf-
nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung

oder Ruckgängigmachung des Vertrags verlangen.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten (2. B. Schreibfehler, Rechenfehler) kónnen vom Steuerberaterjederzeit auch Dritten gegentiber berichtigt werden. 5onstige Màngel

darfder Steuerberater Dritten gegenùber mit Einurilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einrvilligung ist nicht erforderìich, wenn berechtigte lnteressen des
Steuerberaters den lnteressen des Auftraggebers vorgehen.

5. Haftung
(1) Der Steuerberater haftet für eigenes sowìe fLlr das Verschulden seiner ErfLìllungsgehilfen.
(2)DerAnspruchdesAuftraggebersgegendenSteuerberateraufErsatzeinesnachAbs.1fahrlässigverursachtenSchaclensvvirdàuf1 000'000'00' ¡;. r¡i^"i.-. eine Million " ' .r h-^-^^.+(ìn Worte¡; elrle lvttrttutl €) begrenzt.
(3) Sorveit im Einzelfall hiervon abgewichen, insbesondere die Haftung auf einen geringeren als den rn Abs. 2 genannten Betrag begrenzt werden soli, bedarf es er-

ner schriftllchen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist uncl dem Auftraggeber zLrsammen mit diesen Allgemeinen AuftragsbedÌngungen bei Vertragsab-
schluss ausgehãndigt werclen soll.

(4) Solveit ein 5chadenersatzanspruch des Aufraggebers kraf Cesetzes nicht einer kúrzeren Verjährungsfrisi unterliegt, verjährt er a) in drei Jahren von denr Zeit-
punkt an, in dern der Anspruch entstanden ist, und der Auftraggeber von den den Anspruch begrúndenden Unrständen und cler Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen miìsste, b) ohne Riìcksicht auf die Kenntnis orfer grob fahrlàssige Unkenntnis in fünfJahren von seiner Entste-
hung an und c) ohne Rücksicht auf seine Entstehung und die Kenntnjs ocler grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von cler Begehung der Handlung, der
Pflichtverletzung oder denr sonstigen den Schaden aL¡slösenclen Ereìgnis an. À4aßgeblich ist die frt¡her enriende Frist.

(5) Die in den Absàtzen 1 bis 4 getroffenen Regelungen gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, soweit ausnahmsweise im Einzelfall ver-
tragliche oder außervertragliche Bezrehungen auch zwischen dem Steuerberater und cliesen Personen begrLìndel worden sind.

(6) Von den Haftungsbegrenzungen ausgenommen sind HaftungsansprLìche fLlr Schäden aLrs derVerletzung cles Lebens, des Kòrpers ocler der Cesuncil¡eit.

einzelnen 5chadensfall betragen; anderenfalls ist der Abs. 2 zu streichen.)
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6. Pflichten des Auftraggebers; Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

ler unaufgefordert alle fLlr die Ausfùìbrung des Auftrags notr,nrendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zLr ubergeben, dass dem Steuerberater eine an-

bei Zweifelsfragen Rûcksprache zu halten.
(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlasserr, r'rras die Unabhângigkeit des Steuerberaters ocler seiner ErfLìllungsgehilfen beeinträchtigerr kònnte.

dem Auftragsirrhali die Eìnwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
(4) Setzt cler Steuerberaler beinr Auftraggeber in dessen RäLrmen Datenverarbeitungsprogramrne ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steu-

erberaters zur lnstallatior'ì und Anwendung der Programnre nachzL¡kommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berechtigt, die Prograntme nur
in dem vom Steuerberatenvorgeschriebenen Umfang zu vervielfâltigen. Der Auftraggeber darfdie Programr¡e nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber
der NutzLrngsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, l,vas der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegen'
steht.

(5) Unierlasst der Auftraggeber eine ihn¡ nach Nr, 6 Abs. 1 bis 4 oder sonst rvie obiiegende ,!litwirkung oder konlnrt er nrit der Annahnre der vom Steuerberater an-
gebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, eìne angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags

spruch des SteLiertreraters auf Ersatz der ihm durch clen Verzug oder die unterlassene MitwirkLrng des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie
des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Cebrauch macht.

7. Bemessung derVergütung,Vorschuss
(1) Die Vergùtung (Cebiìhren und Auslagenersatz) des Steuerberaters fùr seine Berufstätigkeit nach ! 33 StBerC bemisst sich nach der Cebùhrenverordnung fur

Steuert¡erater, SteLrerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften.

liche Vergütung ($ 612 Abs. 2 und $ 632 Abs. 2 BCB)
(3) Eine ALrfrechnLrng gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen orler rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässíg.
(4) FLìr bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Cebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eíngeforderte

VorschLrss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger AnkündigLrng seine weitere Tátigkeit für den Mandanten einstellen, bis der Vorsclruss eingeht.
Der Steuerberater ist verpflÍchtet, seine Absicht, clie Tàtigkeit einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig bekanntzugeben, wenn denr Auftraggeber Nachteile aus
einer Einstell u n g der Tätigkeit er,,niachsen kônnen.

8. Beendigung des Vertrags

Tod, dLrrch den Eìntrítt der CeschäftsunfâhigkeÍt des Auftraggebers ocler ìm Falie einer Cesellschaft durch deren Auflòsung.
(2) DerVertrag kann -wenn Lrnd sornreit er einen Dienst'rertrag im Sinne der !! 611,675 BCB darstellt - von jedem Vertragspartner außerordentlich nach Maßgabe

des \ 627 BCB gekiìndigt werden; die Kiìndìgung hat schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es eìner schriftlichen
Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und denr Auftraggeber ausgehändigt werden soll.

(3) Bei KLindigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zurVermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in jedem Fall noch dÍejenigen Handlungen vor-
zunehmen, dje zumutbar sind und keinen ALrfschLrb dulden (2. B. Fristverlângerungsantrag bei drohendem Fristablauf). Auch firr diese Handlungen haftei der
Steuerberater nach Nr. 5.

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausfûhrung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Ceschäftsbesorgung
erlangt, herauszugeben. Außerder¡ ist der 5teLrerberater verpflichtet. dem Auftraggeber cjie erforderlichen Nachrichten zu geben, aufVerlangen uber den Stand
der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

(5) Mit BeendigLrng desVertrags hat derAuftraggeber dem Steuerberaterdìe bei ihm zurAusführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme cin-
schließlÌch angefertigter Kopien sowie sonstige Programnrunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. von der Festplatte zu lôschen.

(6) Nach Beendìgung des Mandatsverhältnisses sind die Unterlagen beím Steuerberater abzuholen.

9. Vergùtungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags
Endet der ALrfrag vor seinervollständigen Ausfiìhrung, so richtet sich derVergLiturrgsanspruch des Steuerberaters nach dem Cesetz. Soweit it¡ Eìnzelfall hiervon ab-
ger,nrichen werden soll, bedarfes einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber ausgehàndigt werden soll.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen
(L) Der Steuerberater hat die Handakten aufdie Dauervon zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischtjedoch schon vor

Beendrgung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zLr nehmen, und der Auftragge-
ber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdenr er sre erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2) Zu den Handakten im Sinne dieserVorschrift gehoren alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dern ALrfraggeber oder
für ihn erhalten hat. Dies gìltjedoch nicht für den BrÌefi¡¡echsel zwischen dem Steuerberater und seinenr Auftraggeber und fur die Schriftstücke, die dieser be-
reits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie fûr die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.

(3) AufAnforderurng des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des.Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakien innerhalb einer ange-
nlessenen Frist heraLrszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zuruckgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zu-
rùck be ha lte n.

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Cebùhren Lrnd Auslagen befriedigt ist. Dìes
gili nicht, soweit clie Zurückbehaltung nach den Urlständen, insbesondere wegen verhältnismàßiger Ceringfügigkeit der gescbuldeten Beträge, gegen TreLr und
Clauben verstoßen r¡¡lirde. Bis zLrr Beseitigung,¡om ALrftraggeber rechtzeitig geltend gemachter Mängel ist der Auftraggeber zur Zurückbehaltung eines ange-
messenen Teils der Vergiìtung berechtigi.

11. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort
(1) Fiìr den Auftrag, seine Ausfûhrung und die sich hieraLrs ergebenclen Anspr[rche gilt nur deutsches Recht.

(2) Erfüllungsort ist der Wohnsltz des Auftraggebers, wenn er nicht Kaufnrann im 5inne des HCB ist, ansonsten der Sitz cles Ster¡erberaters.

12. Wirksamkeit bei Teilnichiigkeit; Änderungen und Ergänzungen
(1) Falls einzelne BesLimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird ciie Wirksan¡keit der ùbrigen Bestimmungen dadurch nicht

berrihri. Die unwirksame Bestinrmung ist durch eine gLlltige zu ersetzen, clie dem angestrebten Ziel möglichst nahe konrmt.
(z) ÀnderLrngen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedùrfen der Schriftform.


